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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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86 Satzung über die abweichende Herstellung der  
Erschließungsanlage Lülsdorfer Straße/Sandbergstraße  
von Rheinbergstraße/An der Mühle bis Ende der 
Bebauung (Sandbergstr. 147) in Köln-Porz/Langel 
vom 29. März 2018

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 
auf Grund des § 132 Ziffer 4 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. 
I S. 2414) in Verbindung mit den §§ 7 und 77 Absatz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW  
S. 666/SGV NRW 2023) – jeweils in der bei Erlass dieser Sat-
zung geltenden Fassung – diese Satzung beschlossen:

§ 1

Die Erschließungsanlage Lülsdorfer Straße/Sandbergstraße 
von Rheinbergstraße/An der Mühle bis Ende der Bebauung 
(Sandbergstr. 147) in Köln-Porz/Langel ist abweichend von 
§ 9 Absatz 1 Buchstabe a) der Satzung der Stadt Köln über 
die Erhebung eines Erschließungsbeitrages – Erschließungs-
beitragssatzung – vom 29. Juni 2001 (ABl. Stadt Köln 2001, 
S. 289) – in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung 
– ohne die Bildung selbstständiger Straßenlandparzellen end-
gültig hergestellt.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

	 b)	� die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)	� der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet
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	 oder 

	 d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 29.03.2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 In Vertretung
	 Stephan Keller
	 Stadtdirektor

87 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses über 
die Einleitung des Verfahrens zur Teilaufhebung 
eines Bebauungsplans  
Arbeitstitel: Kalscheurer Weg in Köln-Zollstock,  
2. Teilaufhebung

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
1. Februar 2018 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, das Verfahren 
zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nummer 65410/03 
für das Flurstück westlich des Kalscheurer Wegs, südlich der 
Wohnbebauung an der Kendenicher Straße und östlich und 
nördlich der Siedlergenossenschaft am Kalscheurer Weg mit 
der Flurstücknummer 735. – Arbeitstitel: Kalscheurer Weg in 
Köln-Zollstock, 2. Teilaufhebung – nach § 2 Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch (BauGB) einzuleiten.

Köln, den 22. März 2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 22. März 2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker

88 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Aufstellung eines Bebauungsplans im vereinfachten 
Verfahren 
Arbeitstitel: Bebauungsplanänderung Nummer 67420/07 
– Nördlich Mannsfelder Straße

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
1. Februar 2018 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach §  2 Ab-
satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des vereinfach-
ten Verfahrens nach § 13 BauGB einen Bebauungsplan für das 
Gebiet nördlich der Mannsfelder Straße, westlich des Misch-
gebietes Raderberger Straße, südlich des Wohn- und Misch-
gebietes der Marktstraße und östlich des Vorgebirgsparks 
– Arbeitstitel: Bebauungsplanänderung Nummer 67420/07 - 
Nördlich Mannsfelder Straße – aufzustellen mit dem Ziel, eine 
neue, moderne Wohnbebauung in einer genossenschaftlichen 
Siedlung mit 86 Wohneinheiten festzusetzen.

Köln, den 17. März 2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 17. März 2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker
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89 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der 
Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
Arbeitstitel: Hermeskeiler Platz in Köln-Sülz

Der Stadtentwicklungsausschuss des Rates der Stadt Köln 
hat in seiner Sitzung am 21. September 2017 nach § 2 Absatz 
1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch (BauGB) eine 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes 63429/06 für die Flur-
stücke: 274 teilweise; 289 teilweise; 290; 320; 321; 322; 323 
teilweise; 324; 325; 326; 327 teilweise und 328 teilweise (alle 
Gemarkung Kriel; Flur 65) im Kreuzungsbereich Hermeskeiler 
Straße/Hermeskeiler Platz/Simmerer Straße in Köln-Sülz be-
schlossen.

In Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt des Dezernates 
für Stadtentwicklung, Planen und Bauen hat die Maßnahmen-
trägerin, die Kölner Verkehrs-Betriebe AG, vertreten durch die 
Wohnungsgesellschaft der Stadtwerke Köln mbH für das Plan-
gebiet mit dem Arbeitstitel „Teilaufhebung des Bebauungs-
planes Nummer 63429/06, Arbeitstitel: Hermeskeiler Platz 
in Köln-Sülz“ ein städtebauliches Konzept erarbeitet. Hierfür 
ist ein europaweit ausgeschriebener Architektur-Wettbewerb 
durchgeführt worden.

Ziel der Teilaufhebung ist es, Wohngebäude mit untergeord-
neter Gewerbenutzung und eine Kindertagesstätte planungs-
rechtlich zu ermöglichen.

Der Teilaufhebungsbereich ist im Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche (W) dargestellt.

Das städtebauliche Planungskonzept wird in der Zeit vom  
23. April bis 27. April 2018 einschließlich im Foyer des Be-
zirksrathaus Lindenthal, Aachener Str. 220, 50931 Köln, Öff-
nungszeiten montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und montags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur 
Einsichtnahme ausgehängt.

Weitere Auskünfte können beim Stadtplanungsamt unter der 
Telefonnummer 0221/221-22803, Herr Funk, eingeholt wer-
den.

Schriftliche Stellungnahmen können bis einschließlich Mon-
tag, den 7. Mai 2018, an die Bezirksbürgermeisterin des Stadt-
bezirks Lindenthal, Frau Helga Blömer-Frerker, Bezirksrathaus 
Lindenthal, Aachener Str. 220, 50931 Köln, (Helga.Bloemer-
Frerker@Stadt-Koeln.de) gerichtet werden.

Köln, den 3. April 2018	 Die Oberbürgermeisterin,
	 in Vertretung
	 gez. Andrea Blome, 
	 Beigeordnete

mailto:Helga.Bloemer-Frerker@Stadt-Koeln.de
mailto:Helga.Bloemer-Frerker@Stadt-Koeln.de
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90 Feststellung des Jahresabschlusses der eigenbetriebs- 
ähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln für das  
Geschäftsjahr 01. September 2015 bis 31. August 2016

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 28.09.2017 
den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Gürzenich-Orchester Köln für das Geschäftsjahr 01.09.2015 – 
31.08.2016 festgestellt.
Darauf bezogen hat das Gemeindeprüfungsamt Nordrhein- 
Westfalen mit Datum vom 21.03.2018 die Prüfungsvermerke 
folgenden Inhalts erteilt:

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, Heinrichstr. 1, 
44623 Herne 

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Gürzenich-Orchester Köln. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31.08.2016 hat sie sich der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Dr. Dornbach GmbH, Köln, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 26.05.2017 den nachfolgend darge-
stellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An das Gürzenich-Orchester Köln, Köln:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des Gür-
zenich-Orchesters Köln, Köln für das Wirtschaftsjahr vom  
1. September 2015 bis 31. August 2016 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den 
ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab-
zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung 
der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 

und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundla-
ge für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dr. Dornbach GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollin-
haltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verord-
nung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.“ 

Herne, den 21.03.2018 
GPA NRW 

Im Auftrag 
Gregor Loges

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln für das Ge-
schäftsjahr 01.09.2015 – 31.08.2016 liegen zur Einsichtnahme 
bei der Dienststelle vor. 

Köln, den 29.03.2018

Gürzenich-Orchester Köln 
– Betriebsleitung – 
gez. Dr. Isabell Nehmeyer-Srocke 
Geschäftsführende Direktorin
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

16.04.2018
(Montag)

Integrationsrat
Historisches Rathaus,
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.00 Uhr

Ausschuss Schule und Weiterbildung 
Rathaus Spanischer Bau,
Ratssaal
15.00 Uhr

17.04.2018
(Dienstag)

Bertriebsausschuss Gürzenich-Orchester
Historisches Rathaus,
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.00 – 15.30 Uhr

• Ausschuss Kunst und Kultur	
•	 Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln
• Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester	
• Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-	

Museum & Fondation Corboud

Historisches Rathaus,
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.30 Uhr

18.04.2018
(Mittwoch)

Stadtarbeitsgemeinschaft 
Seniorenpolitik
Stadthaus Deutz
10.00 Uhr

19.04.2018
(Donnerstag)

Ausschuss Soziales und Senioren
Historisches Rathaus,
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.30 Uhr

Wirtschaftsausschuss 
Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

16.04.2018
(Montag)

Bezirksvertretung Mülheim
Bezirksrathaus Mülheim, 
VHS-Saal,
Wiener Platz 2a, 51065 Köln
17.00 Uhr

17.04.2018
(Dienstag)

Verkehrsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
16.00 Uhr

Rahmenplanungsbeirat Braunsfeld /  
Müngersdorf / Ehrenfeld
Bezirksrathaus Lindenthal
Großer Sitzungssaal (7. Etage),
Aachener Straße 220, 50931 Köln
19.00 Uhr

18.04.2018
(Mittwoch)

STADTGESPRÄCH 
mit der Oberbürgermeisterin 
Aula des Alfred-Müller-Armack-Berufskollegs,
Brüggener Str.1, Köln-Rodenkirchen
18.30 – 21.00 Uhr

19.04.2018
(Donnerstag)

Bezirksvertretung Innenstadt
Rathaus Spanischer Bau,
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119) 
50667 Köln
16.00 Uhr

Bezirksvertretung Chorweiler
Bezirksrathaus Chorweiler
Großer Saal, 
Pariser Platz 1, 50765 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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